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Pressemitteilung 
 

 

 

Bautzen, den 10.05.2024 

 

Ihr Ansprechpartner: 

 

Herr Landrat Dr. Meyer, Verbandsvorsitzender 

03581 / 663 9001 

 

Herr Zettwitz, Leiter der Verbandsverwaltung 

03591 / 67966 110 

 

www.rpv-oberlausitz-niederschlesien.de 

E-Mail: info@rpv-oberlausitz-niederschlesien.d 

 

Information zum Verfahren für die Teilfortschreibung des Regionalplanes für 

die Windenergienutzung 

 
Der Regionale Planungsverband Oberlausitz-Niederschlesien (RPV) ist nach § 4a SächsLPlG 

verpflichtet, bis zum 31. Dezember 2027 auf zwei Prozent seiner Fläche Windenergiegebiete in 

Form von Vorranggebieten auszuweisen. Die am 26. Oktober 2023 in Kraft getretene Zweite 

Gesamtfort-schreibung des Regionalplanes für die Planungsregion Oberlausitz-Niederschle-

sien wird daher in Form eines sachlichen Teilregionalplanes fortgeschrieben. Sachlich ist die 

Fortschreibung auf die im Kapitel 6.4 der Zweiten Gesamtfortschreibung enthaltenen Festle-

gungen für die Windenergie-nutzung beschränkt. Der räumliche Geltungsbereich umfasst das 
gesamte Gebiet der Planungsregion mit den Landkreisen Bautzen und Görlitz. 

 

Am 27. März 2024 hat die Verbandsversammlung des RPV den Vorentwurf in Form eines Eck-

punktepapiers für die Beteiligung nach § 9 Abs. 1 des Raumordnungsgesetzes (ROG) i. V. m. § 6 

Abs. 1 Landesplanungsgesetz (SächsLPlG) freigegeben. Formal ist bei diesem Verfahrensschritt 

lediglich eine Beteiligung der Träger öffentlicher Belange vorgeschrieben. Der RPV veröffent-
licht die nach-folgend genannten Planunterlagen jedoch zusätzlich für jedermann zugänglich 

auf seiner Internetseite sowie im Beteiligungsportal des Freistaates Sachsen (https://buerger-

beteiligung.sachsen.de/portal/rpv-oberlausitz-niederschlesien/startseite). 

 
Im Vorentwurf (Eckpunktepapier) sind neben einer Beschreibung der gesetzlichen Rahmenbe-

dingungen für die Teilfortschreibung die Planungsmethodik und das vorgesehene Planungs-

konzept erläutert. Der Vorentwurf enthält noch keine Kartendarstellungen. Begleitend zur Er-
arbeitung des Vorentwurfes wurde im Auftrag des RPV eine „Rechtliche Stellungnahme zur Pla-

nungsmethodik für die Ausweisung von Windenergiegebieten (neues Planungskonzept)“ er-

stellt.  
Bei der Aufstellung des Teilregionalplans wird gemäß § 8 Abs. 1 ROG eine Umweltprüfung 

durch-geführt. Dazu ist der Untersuchungsrahmen der Umweltprüfung einschließlich des er-

forderlichen Umfangs und Detaillierungsgrads des Umweltberichts zu ermitteln und 
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festzulegen (Scopingverfahren zur Umweltprüfung). Die öffentlichen Stellen, deren umwelt- 

und gesundheitsbezogener Aufgabenbereich von den Umweltauswirkungen des Planes be-

rührt werden kann, wer-den an der Festlegung des Untersuchungsrahmens der Umweltprü-
fung einschließlich des erforderlichen Umfangs und Detaillierungsgrads des Umweltberichts 

beteiligt. 
 

Die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange erfolgt über einen Zeitraum von acht Wochen 

vom 10. Mai 2024 bis 5. Juli 2024. In diesem Zeitraum können Stellungnahmen zum Vorent-

wurf über folgende Wege abgegeben werden: 

- im Beteiligungsportal des RPV Oberlausitz-Niederschlesien unter „https://buergerbe-

teiligung.sachsen.de/portal/rpv-oberlausitz-niederschlesien/startseite“ oder 

- als E-Mail an: Info@rpv-oberlausitz-niederschlesien.de oder  

- an die Postadresse: Regionaler Planungsverband Oberlausitz-Niederschlesien, Löbauer 

Straße 63, 02625 Bautzen 
 

Für eine Nutzung des Beteiligungsportales werden unter „https://buergerbeteiligung.sach-

sen.de/portal/sachsen/informationen/haeufige-fragen“ entsprechende Hilfestellungen gege-
ben. 

 

Auf Grundlage und nach Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen wird anschließend ein 

vollständiger Planentwurf mit zeichnerischer Darstellung der Vorranggebiete, Begrün-dung 
und Umweltbericht erarbeitet, zu welchem auch die gesetzlich vorgeschriebene  

Öffentlichkeitsbeteiligung durchgeführt wird. Dies erfolgt voraussichtlich im Laufe des Jahres 

2025. 
 

 

 
 

Dr. Stephan Meyer 

Landrat und Verbandsvorsitzender 
 


